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RS OGH 1979/5/29 2Ob60/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1979

Norm

ABGB §1320 B2

Rechtssatz

Wird ein elektrischer Weidezaun verwendet, so kann die Kontrolle der Einrichtung - außergewöhnliche Umstände

ausgenommen - auf das Funktionieren der von der Elektrizität ausgehenden Wirkung beschränkt bleiben. Erfolgt dies

durch ein Kontrollgerät, kann eine Kontrolle des Drahtzaunes an Ort und Stelle entfallen.
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2 Ob 60/79
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